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Kreis -Matt
für den Kreis Asingen

Die 54 mm breite Gar¬
mondzeile 66 Pfg.

Reklameul
Die 72 bub  breite Gar¬

mondzeile 120 Pfg.
Tabellarischer Satz 25 «/,

Aufschlag.
Bei Wiederholnnge, tm-
veräudertrr»nzetgeu tut«

sprechender Nachlaß.
Adreffen-Rachwei» uud

Offerteu-Sebithr 50 Pfg

/ Dienstag , den 12 . Oktober 1920. öS . Jahrgang.

A«Wrr Stil.
Berordnumg

über Maßnahmen zur Sicherung der Fleischversor¬
gung in der Uebergang«zeit und Aufhebung der
Zwangswirtschaft. Vom 19. September 1930.

Auf Grund de« 8 1 de» Gesetzes über die
vereinfachte Form der Gesetzgebung für die Zwecke
der Uebergangswirtschaft vom 3. August 1930
(R. 8 -Bl. S . 1493) wird von der Reichsregierung
mit Zustimmung de« Reich»rats und der vom
Reich,tag gewählten Ausschuffe« folgendes verordnet:

8 1. Als Vieh im Sinne dieser Verordnung
gelten Rindvieh einschließlich Kälber, ferner Schweine
und Schafe; al» Fleisch gilt da» Fleisch dieser
Tiere.

I. Genehmigung,pstichi für den Biehhandel.
8 9. Der Erlaubnis bedarf

1. «er gewerbsmäßig Vieh zum Weiterver¬
kauf ankauft,

3. wer gewerbsmäßig für andere Vieh ver¬
kauft oder den Abschluß solcher Verkäufe
vermittelt(Wehtommisstonär).

Der Erlaubnis bedürfen ferner Schlächter
(Fleischer, Metzger) und Fleischwarenfabrikanten,
soweit st« für ihren Gewerbebetrieb Vieh unmittel¬
bar bei« Biehhalter ankaufen.

8 3. Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt:
Sie kann versagt werden, wen» Bedenken

volkswirtschaftlicher Art oder persönliche Gründe,
di« die Unzuverlässtykrit in der Geschäftsführung
annehmen laffen. der Erteilung rntgegenstehe«.

8 4. Die Erlaubnis gilt, vorbehaltlich de»Abf.
3, für den Bezirk der Behörde, dir dir Erlaubnis
erteilt; außerhalb diese» Bezirk« gilt sie nur für
Viehmärk.e, uud für den Ankauf vom Viehhändler.
Oertlich zuständig ist die Behörde de« Bezirk«, in
dem der Antragsteller Mrt  gewerbliche Rieder- |
iassung und bei Fehler' - solchen seinen Wohn-
sttz hat.

Personen, denen - 1 nach Abs. 1 zustän¬
digen Behörde die Tr erteilt ist, kann,die
Erlaubnis auch für Bezirke von den für
diese Bezirke zuständigen% irden erteilt werden.

Die Erlaubnis kannz«. ,ch, örtlich und sach¬
lich begrenzt werden.

8 5. Die Erlaubnis kann von der Behörde,
die zur Erteilung zuständig ist, »urückgenommen
werden, wenn Tatsachen vorliegen, die die Unzu-
verlässtgkeit der Gewerbrbrtreibenoenin Bezug auf
den Gewerbebetrieb dartun.

8 6. Dir Lundeszentralbehörden bestimmen die
zur Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis
zuständigen Behörden und erlaffen die näheren Be.
stimmungen über da« Verfahren. Vor der Ent¬
scheidung sollen Sachverständige oder Berufsver-
iretungen gehört werden.

Segen die Versagung und Zurücknahme der
Erlaubnis ist binnen zwei Wochen nach Eröffnung
de« Beschlusses Beschwerde zulässtg. Die Vor¬
schriften im 8 21 Satz 3 der RrichSgewerbeord-
riung finden entsprechende Anwendung.

8 7, Legitimationskarten uud Wandergrwerbe-
scheine für einen Gewerbebetrieb de» 8 ST dürfen
nur ausgestellt werden, wenn die Erlaubnis nach
8 3 erteilt ist; fie find zurückzunehmen. wenn die
Erlaubnis nach8 5 »urückgenommen ist.

II. Ausübung de« Biehhandel».
§ 8. Wer gewerbsmäßig Vieh zum Weiterver¬

kauf aukauft(8 3 Abf. 1 Nr. 1) hat über jede»
«auf einen Schein nach»orgefchriebenem Muster
(Schlußschein) in dreifacher Ausfertigung auszufüllen
und zu unterzeichnen. Der Schlußfchein muß
Name» uud Wohnort des Veräußerers und Er¬
werbers, den Tag des Gefchäftsabfchluffes sowie
Angaben über Anzahl, Art, Gewicht und Preis

des Viehes enthalten. Geschäftsabschlüsse ohne
Schlußschein, sowie Vereinbarungen, die der Schluß-
schein nicht enthält, find ungültig. Je eine
Ausfertigung ist spätesten« unverzüglich nach Urber-
nähme des Viehes dem Veräußerer auszuhändigen
und der von der Lanveszentraibehörde bestimmten
Behörde einzufeuden. Die dritte Ausfertigung hat
der Erwerber mindesten« ein Jahr lang aufzube.
wahren und arzf Verlangen der von der Landes-
zentralbehörde bestimmten Behörde und der Polizei¬
behörde vorzulegsn. Die Schlußscheine find stempelfrei

Die Vorschriften im Abs. 1 gelten auch für
Schlächter(Fleischer, Metzger) und Flrischwaren-
fadrikanten, soweit ste Vieh für ihren Gewerbebe¬
trieb unmittelbar beim Viehhalter ankaufen. Im
Falle che« 8 2 Abs. 1 Rr. 3 liegen die im Abs.
1 bezeichneren Verpflichtungen dem Viehkommis,
sionär ob.

Die Vorschriften über den Schlußschein gelten
nicht für Käufer von Ferkeln bi» zu fünfundzwanzig
Kilogramm Lebendgewicht, von Kälbern im Alter
unter drei Monaten und von Schafen, soweit nicht
die Landeszentralbehördretwa» andere« bestimmt.

8 9. Die Preisbestimmung für Vieh darf nur
nach Lebendgewicht erfolgen.

Die Lanbeszentraibehörden können Ausnahmen
für Zucht- und Nutzvieh zulaffen; fie können auch
für Schlachivieh die Preisbestimmung nach Schlacht,
gewicht zniaffen, sofern die Feststellung de»Schlacht¬
gewicht« auf tatsächlichen Unterlagen und nicht
lediglich auf Schätzungen beruht.

8 10. Persone», oruen die Erlaubnis nach8 3
Abs. 1 erteilt ist, find verpflichtet, über die von
ihnen abgeschloffenen und vermittelten Geschäfte
Bücher zu führen. Aus den Eintragungen müssen
die für « n Schlußfchein vorgefchrirdenen Angaben
eistchtlich fein.

III. Biehmärkte.
8 11. Die Abhaltung von Birhmärkten und

markiähnlichen Veranstaltungen ist nur mit Geneh¬
migung der von den Landeszentralvehörden bestimm¬
ten Behörden zulässtg. Die Zulässtgkeit öffentlicher
Versteigerungen auf Grund anverwettiger gesetzlicher
Bestimmungen wird hierdurch nicht berührt.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen
bestimmten Behörden setzen die Zahl, Zeit und
Dauer der Biehmärkte fest. Die Biehmärkte
werden»ach näherer Anordnung der Laiideszentral-.
brhörden überwacht. Die hierdurch eulstehrnveu
Kosten fallen den Unternehmern de« Markte« zur
Last. Der 8 68 der Reichsgewerbeordnung sinvrt
Anwendung.

8 13. Der Handel mit Vieh außerhalb de»
Marktplätze« am Marktoct ist am Markttag uud
an dem vorausgehenben und nachfolgenden
Tage verboten.

8 13. Biehkommifstonäre(8 3 Abf. 1 Nr. 3)
dürfen auf Vtehmärkie» Geschäfte für eigene
Rechnung nicht abschließen.

IV. Kleinhandel mit Fleisch.
8 14. Wer gewerbsmäßig Frischfleisch im Klein-

Handel verkauft, bedarf der Erlaubnis der von den
Landeszentralbehörven bestimmten Behörden, sofern
er nicht die Befugnis zur Führung de« Meister-
titels besitzt.

Die 88 3, 5, 6 finden entsprechende Anwendung.
8 IS. Die Kleinhandelspreise für Fleisch find

behördlich zu überwachen.
8 16. Wer Frischfleisch im Kleinhandel feilhält

ist verpflichtet ein Verzeichnis in seinem Verkauf«!
raum oder an feinem Betrirbsstand anzubringe«,
au« dem dir Verkaufspreise der verschiedenen
Fieischarten und -sorten eistchtlich find. Dir an.
gekündigten Preise dürfen nicht überschritten werden.

V. Schlußbestimmungen.
. § ^ Mit Gefängnis bi, zu drei Monaten

oder mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark wird

bestraft, wer den Vorschriften in 8 3, 8 11 Abs.
1. 88 12, 13, 8 16 Satz 3 zuwiderhandtlt, oder
den ihm nach 8 b, 8 16 Satz 1 obliegenden
Verpflichtungen nicht nachkommt.

Soweit nach 88 3,14 eine Erlaubnis erforderlich
ist, finden die Vorschriften der 88 4a, 4b, g der
Verordnung über die Fernhaltnng nnzuverlässtgrr
Personen vom Handel vom 33. September 191g
in der Fassung de« Artikel« III Xr. 3 der Ver¬
ordnung über SoadergerichteZ gegen Schleichhandel
und Preistreiberei(Wuchergerichtr) vom 37. No¬
vember 1919 (R.-G.-Li. S . 1909) Anwendung.

8 18. Der Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft kann Bestimmungen zur Ausführung
dieser Verordnung erlassen und Ausnahmen zulaffen.
Soweit er keine Bestimmungen erläßt, erlaffr« die
Landeszentralbehörden die erforderlichen Au»
führungsbestimmungen; fie können bei Zuwider-
Handlungen gegen ihre Bestimmungen Gefängnis bis
zu drei Monaten oder Geldstrafe bi« zu zehntausend
Mark androhen.

8 19. Diese Verordnung tritt mit dem 1.
Oktoöer 1930 in Kraft.

Personen, di« nach den bisher geltenden Vor¬
schriften zu Geschäften der im 8 3 bezrichnete«Art *
ober zum gewerbsmäßigen Verkaufe von Frischfleisch
(8 14) zugelaffe« waren, dürfen ihren Gewerbe-
betrieb auch ohneM nach 88 3, 14, erforderliche
Erlaubnis dis zum1. Januar 1931 weiter ausübe».

Berlin, den IS. September 1930.
Die Reichsregierung. Grorner.

Ufingen, den 30. September 1930.
Die Herren Bürgermeister werden um sofortige

ortsübliche Bekanntmachungersucht.
Der Vorsitzende des«rei,ausschuffe,.

_ v. Be,old.
Poltr -i.V-rprdrr «»g,

betreffend Meldepflicht der Ausländrr.
Auf Grund der 88 137 und 139 de« Gesetz',

über die allgemeine Landesoerwaltung vom ao
3uü 1883 (G. S . S . 19g), sowie der 88 8
13 und 13 der Verordnung über die Polizei»« .'
waltung in den neu erworbenen Landestellen vom
30. September 1867 (G. S . S . 1539) Wird mit
Zustimmung des Bezirksausschusses für de«Umfang
de» unbesetzten Teil» de» Regierungsbezirk« Wies¬
baden folgende Polzeiverordnung« laffen:
._ 8 Jeder über 16 Jahre alte Ausländrr
iU  verpflichtet, sich binnen 48 Stunden nach der
Ankunft bei der Ortspolizeibehörde de« Ankunfts¬
ortes anzumelden.

. ®*. c Meldepflicht greift nicht Platz, wenn der
ha s‘m .?E »nke einer und derselben Ort,!

polizelbihörde nicht länger als 48 Stunden dauert.
8 2. Die Anmeldung hat persönlich unter Vor¬

legung des Paffe» oder de, al, Paßerfatz dienenden
amtlichen Ausweise, (8 3 der Verordnung vom
31. Zum 1916, ReichSgesetzbl. S . 599) zu w.
olgen- Sie wird von der Polizeibehörde unter

Ärwrückung der Amtsfieget« und Angabe des
Tage» und der Stunde der Meldung im Paß oder -
P..rfonalau,w«s bescheinigt.

Der Anmeldung ist ein Lichtbild de, Anmel.
oendrn beizusügen; ist er nicht j« gwfo «in«»
8äü«a«n giaffe« oder Personalausweise«, so sind4 Lichlbiider beizusügen.

Kranke und Gebrechliche könne» unter Bei,
bnngung einer ärztlichen Bescheinigung schriftlich,
Voranmeldungen rmreichen; auch dir, muß 48
©tuneen na$ der Ankunft geschehen; dir Polizei,
behörve kann nachträglich« persönlich, Anmeldanafordern.

8 3. W,r einem Ausländer entgeltlich oder
nnrntgeltlich Wohnung oder Unterkunft«währt
»fl verpflichtet, stch über die erfolgte polizeiliche
Aumtlbung de« Beherbergten binnen 48 Stunden



«ach der Aufnahme zu vergewissern. Wirb ihm
die Anmeldung nicht nachgewiesrn, so hat er der
OrtSpolizeibehörde schriftlich oder mündlich binnen
»4 Stunden Anzeige zu erkalte». Gibt der Au«,
ländrr die Wohnung oder Unterkunft auf, so hat
der Wohnungsgeber dir» binnen 34 Stunden
schriftlich oder mündlich der Ort»polizeibrhördr anzu-
zeigen, sofern nicht der Ausländer sich bereit» selber
abgemeldrt und die» unter Vorlegung der abge¬
stempelten Abmeldung dem Wohnungsgeber nach¬
gewiesrn hat.

8 4. Dir OrtSpolizeibehördehat über die in
ihrem Bezirk stch aufhaltenden Ausländer Listen zu
führe», in denen Namen, Alter, Staatsaugehörig,
keit, Ort des. Zuzugs, Tag der Ankunft und Tag
der Abmeldung einzutragen find.

Lei Krirgsgefangenrn ist außerdem zu ver¬
merken, zu welchem Lager fie gehören und bei
welchem Arbeitgeber fie beschäftigt werden.

8 5. Alle über 16 Jahre alten Ausländer, die
bei Inkrafttreten dieser Verordnung stch bereit»
länger al« 48 Stunden innerhalb de« preußischen
Staatsgebiet» aufgrhalten haben, ohne daß sie stch
bisher bei einer Polizeibehörde angemeldet haben,
find, auch ohne Wohnung»- unb Aufenthaltswechsel,
verpfiichtrt, die Anmeldung binnen 3 Wochen nach
Jnkraftretrn dieser Verordnung bei der Ortspolizei,
behörde ihre« gegenwärtigen AufrnhaltSorte« per¬
sönlich «achzuhole«, und zwar auch dann, wenn
fie stch im Besitze eine» Paffe» oder Personalaus¬
weise» befinden.

8 6. Ausländer, die ihrer Meldepflicht gemäß
88 1, 2 und 5 nicht genügen, sowie Wohnung»,
grber, die den Vorschriften de» 8 3 zuwiderhandeln,
werde« mit Geldstrafe bi» zu 60 Mk., i« Unvrr-
«ögeusfalle mit entsprechender Haft bestraft.

Neben der Strafe haben Ausländer, die dieser
Verordnung zuwiderhandeln, ihre Ausweisung au»
dem Gebiet de« preußischen Staate « zu gewärtigen.

Wiesbaden, den 31. Juli 1830.
Der Regie rungsprästdent.

Ufingen, den 33. September 1930.
Wird veröffentlicht.

_ Der Landrat, v. Bezold.
Kartoffelpreis.

Der Höchstpreis für « »rtsffel « im
freie « Handel beträgt 25 Mark Auf¬
käufer , die höhere Greife biete « , find
mir z« r Anzeige , u bringe « .

AreiSeingefefsene » Händler « gegen¬
über wird im Betretnngsfaüe anf Grund
der Verordnung über Kernhaltung « » -
znderläffiger Personen vom Handel die
«chlietznng de - Geschäfte - verfügt
werde » .

«fingen » de » 11* * Oktober 1020.
_ Der Landrat , v . Bezold.

Ufingen, den 7. Oktober 1930.
Die franzöfische Militärmission verlangt:

») Angabe der Gefängnisse, in welchen während
und nach dem Kriege französische Kriegs¬
gefangene Strafen abgebüßt haben,

b) Angabe der Lazarette, Krankenhäuser.
Sanatorien, Irrenanstalten pp., in welchen
französische Kriegsgefangenewährend oder
nach dem Kriege behandelt worden find
oder untergebracht waren,

v) Angabe der Friedhöfe, in welchen franzö¬
sische Kriegsgefangene beerdigt worden find.

Dir Angaben .find zu trennen nach Franzosen,
Engländer und Belgier.

Da der Inspektion die Unterlagen zur genaue»
Beantwortung dieser Frage» fehlen, wird gebeten, die
erforderlichen Angaben freundlichst zugehen zu lassen.
Für die Mühewaltung spricht dir Inspektion im
Voraus ihren besten Dank au».

E« wird noch gebeten, dir Antwort nach Mög.
lichkeit beschleunigen zu wollen, da dir Weiter-
führung der Arbeite» von dem Eingang der vor¬
stehend erbetene» Angaben abhängt.

Die Herren Bürgermeister de« Kreise« ersuche
ich g. F. »m Bericht im Sinne he» vorstehenden
Schreiben« bestimmt binnen3 Tagen. Fehlanzeige
ist erforderlich.

Der Landrat. v. Bezold.

Bekanntmachung.
Durch die Abtretung deutscher GebietStelle hat

eine große Zahl von Handwerkern aller Berufe ihre
Selbständigkeitverloren, vrlche bestrebt stnd, stch
wieder «ine Existenz zu schaffen, wozu die erforder¬
lichen Mittel zur Verfügung stehen. Soweit sich

in Gemeinden für Bäcker, Fleischer. Schlosser,
Schmiede, Tischler, Zimmerleute, Kaufleute. Schuh¬
macher. Schneider, Schneiderinnen, Plätterinnen
usw. Gelegenheit zur Begründung einer Selbständig¬
keit bietet, ist der Hauptstelle für Arbeitnachwei,
der Flüchtlingszrntrale Ost Frankfurt a. O. von
den Gemeindevorstehern bi« zu« 31 . Oktober 1930
Meldung zu machen.

Ufingen, den 8. Oktober 1930.
Der Landrat. v. Bezold.

An die Herren Bürgermeister de« Kreise,.
Die Erledigung meiner Verfügung vom 14.

Septemben d. Ir . — Kreisblatt Nr. 118 — betr.
Namhaftmachung der vorhandenen Krüppel bringe
ich in Erinnerung und erwarte diese innerhalb 3
Tagen. Evtl. Fehlanzeige.

Ufingen, den 8. Oktober 1930.
Der Landrat. v. Bezold.

Ufingen, den 5. Oktober 1930.
Unter der Schafherde der Gemeind«Holzhause» sowie
unter den Rindviehbestäuden der Gemeinde Edingen,
Leun (Kreis Wetzlar) und Nauroth (Kreis Unter-
taunu«) ist die Maul - und Klpuensruche amtlich
frstgestellt worden.

Der Landrat. v. Bezold.

Ufingen, den 6. Oktober 1930.
Die Maul- und Klauenseuche in Dorlar , Wetzlar,

Niedergirmes und Braunfel« ist erloschen.
Der Landrat. v. Bezold.

Betrifft: « etreideurrsmahlurrg.
Mit Bezug auf unser Brieftelegramm vom 30.

September 1930 — L . bk. 1993 A. 3 —, be¬
treffend Getreideausmahlung, teilen wir ergebenst
mit, daß das Direktorium der Reichsgrtreibeftelle
mit Zustimmung de» Kuratorium« den Mindest-
ausmahlungrsatz für die zur Mehlherstellung de-
stimmten Menge» an Brotgetreide und « erste ge¬
mäß 8 18 Abs. Ix der Reichsgetreideordnung für
die Ernte 1930 vom 1«. Oktober 1930 ab

bei Roggen und Beizen auf 85 v. H. und
bei Gerste auf 75 v. H.

endgültig festgesetzt hat. v
Berlin, de» 38. September 1930.

Preu ßische, Lande» -Getreide-Amt.

Ufingen, den 8. Oktober 1930.
Wird veröffentlicht.

Der Landrat.
I . B. : Bechtel,  komm. Kreisobersekretär.

Berlin, den 8. September 1930.
E» ist mir bekannt geworden, daß trotz der

Vorschrift in 8 Id der vorläufigr» Bestimmungen
der.Gesetze« zur ergänzenden Regelung de« Steuer-
abzug« vom Arbeitslöhne vom 31. Juli 1930
vielfach zur Berechnung de« atzugspflichtjgen Ar¬
beitslöhne» neben den Durchschnittsdrtrügen noch
Berstcherungsbriträg« ufw. nach 8 2 Abs. 3 a. a.
O. abgezogen werden. Ich weise daraus hin, daß
diese» Verfahren »nzuläsftg ist. da 8 Id a. a. O.
an Stelle der gemäß 8 1 Abs. 1, 3 und 8 2
Abs. 3 frei zulaffende Beträge die im einzelnen
aufgesührte Dnrchschnittttbeträgevon dem Steuer-
abzuge ftriläßt.

Der R«ich»minister  der Finanzen.
Bad Homburg, den 7. Oktober 1930.

Wird veröffentlich». '
_ Finanzam t.

»eknnntmaqnng
Gemäß 8 3 der Eiujührungrverordnung zur

Reichsabgabenordnung bestimme ich für den Bereich
des Lande»fina»zamt«brzirk», daß mit Wirkung
vom 1. Oktober 1930 die bisher von den kommu¬
nalen Umsatzsteuerämter» unb Grunderwerdsfteuer-
ftrllrn besorgten Geschäfte der reich»rechtlichen
Umsatz- und Grunderwerbtsteuer auf die Finanz¬
ämter übergehen. Dieser Uebergang findet vorerst
noch nicht statt bezüglich der Umsatzsteuerämter
und Grnnderwerbsstrurrstellender Städte Cassel,
Frankfurt a. R . und Wiesbaden.

Caffel, den 37. September 1930.
Der Prästdent de« Lanbesfinanzamte«.

gez. Saemifch.

Bad Homburg, de» 6. Oktober 1930.
Wird veröffentlicht. Die Bekanntmachung be¬

zieht sich auf dir Umsatzsteuerämterder Stadt
Bad Homburg, Obrrursel, Friedrich«dorf, Cronberg.
Königstein(Stabt und Krei«), Ufingen(Stadt unb

Kreis) Umsatzsteueramt de« Obttiaunurkrelse». di«
Grunderwerbsteuerstelle» » ommershei« , Dornhol,.
Hansen, Oberstedten, Gonzenheim. Köppern, « alvach
und Seulberg. Soweit die Urberleitung der Ge¬
schäfte auf da« Finanzamt noch nicht erfolgt sein,
sollten, ist die» sofort nachzuholen.

Finanzamt.

Der RechtskonsulentH. E. Ludwig  in Bad
Homburg v. d. H.. Louisenstr. 103. ist al« Bevoll-
«ächtigter zur Erteilung von Rat und Hilfe in
Steuersache» für den hiesigen Finanzamt»brzirk
zugelaffen.

Bad Homburg, den 6. Oktober 1930.
Finanzamt.

jlicht«« liichtt Seil
A»s «reis rat UagckMg.

* Ufingen , 11. Oktober. Die Waffen-
ablieferung  hat auch in unserer Stadt eine
beträchtliche Höhe von Gewehren, Munition und
kleineren Zubehörteilen von Maschinengewehren usw.
gezeitigt. Alle, die »och Waffen oder sonstige»
Heeresgut im Besitze haben, find verpflichtet, dir«
abzuliefern, andernfalls fie schweren Strafen unter¬
worfen find. Bo« 10. bi» 30. Oktober ermäßigt
sich die Prämie um die Hälfte, »ach dem 30.
Oktober kommt, fie ganz in Wegfall.

* ttftttfle « , 10. Oktober. Kraniche,  die
ersten Vorboten des kommenden Winter», überflogen
bereit» gestern in ihrer bekannten Keilordnung
unsere Gegend.

8 Soziale Fürsorge i « nassauischen
Handwerk.  Die Regierung hat dir von der
Handwerkskammer in Gemeinschaft mit dem Innung «,
ausschuß und dem Gewerbeverein für Nassau aus¬
gestellte Satzung für eine Krankenkaffe selbständiger
Handwerker und Gewerbetreibender genehmigt.
Damit ist der Selbstverwaltung de» nassauischen
Handwerk» und Gewerbe» eine soziale Einrichtung
unterstellt, dir e» mit Recht seit Jahren forderte.
Der Gewrrbeverrin für Raffau ist mit der Ein¬
richtung und Verwaltung oer Kaffe durch die
Handwerkskammer betraut worden. Sein « in
Innungen und handwerklichen Vereinigungen, Gr-
werbeverrinen und Grnoffenfchaften vorhandenen
Vertretungen bieten eine Gewähr für eine in«
Einzelne gehende praktische und «mfaffende Ver-
«altung . Anmeldungen znr Krankenkasse können
bei jedem Vorsitzenden oder auch durch Postkarte
direkt beim Gewerbeorrein für Raffau Wiesbaden,
Adolfstraßr 16, erfolgen.

fd. 8f»« « 3 » *t , 8. Oklbr. Eine Umfrage,
die unser Frankfurter Vertreter bei den Ausftrllern
auf der Frankfurter Internationalen Messe vor¬
nah« . hat den günstigen Eindruck der ersten beiden
Tage vollauf bestätigt. Groß find namentlich die
Umsätze auf der Textilmesse und nicht weniger
gut hat der Raschlnrnbau abgeschlossen; von ihm
an erster Stelle die Elektrotechnik. Bei der Leder«
Industrie war die Nachfrage für gute Mittelware
am stärksten und in der chemischen Industrie ist
dir anfängliche Zurückhaltung bald dem Gegenteil
gewichen. Nur die Galanteriewarrnbranche glaubte
bessere Geschäfte erzielen zu können und führt ihre
zu geringe» Erfolge auf die nicht günstige Plazierung
in der Messe zurück. Die gleichen Beschwerden
erheben dir Gruppen, die in Schulen untergebracht
stnd. Da« Gewerbehau« mit den Haushalt»« und
Küchengeräten und keramischen Grbrauchsgegrn»
ständen ist zu «ngwinkelig, al» daß stch rin größerer
Verkehr abspirlen könnte. Rur Kauflustige suchen
die Stände auf, die stch sonst nicht allzu leicht
finden lassen. RlchtSdestoweniger find dir Spiel-
warenaurstrller im Weftenbmeffehau« von den Ab¬
schlüffen befriedigt; fie glauben aber bei besserer
Unterbringung hätte» fie noch größere Umsätze
erzielt. Die Möbelindustrie im Bismarckmeffrhao»
und die Lnxuswaren im Goethemrffehaus ent¬
sprachen nicht der Kaufkraft Deutschland« mit
ihren Preisen und da« Ausland allein genügte
nicht. Die Beschwerden der Papierindustrie, die
im Hippodrom in Sachsenhansen untergebracht ist,
find schon aus der Tagung de« Meffeverein» znr
Spracht gebracht woroen. Für die nächste Messe
im Frühjahr 1831 find denn auch wesentliche
Umgruppierungen und die Errichtung noch weiterer
Hallen auf dem Fefthallengelände in Ausficht ge¬
nommen, tfür orrrn Kosten die Stadt Frankfurt
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be kanntlich dir Garantie in Höhe von 10 Millionen
Mark übernommen hat. I

fb. Kriedrich - dorf , 11. Okt. «US der
Güterhalle de» hiesigen Bahnhof« wurde ein Koffer
gestohlen, der u. a. acht kleine Gemälde auf Eichenholz
enthielt. Sie stellen Charakterköpfe dar, gemalt
von der Mainzer Familie Gestner. Der Koffer
war „Weißflog" gezeichnet. Auf dir Wiederbr«
fchaffung ist eine Belohnnng von 1000 Rk . ausgrsetzt.

fd. Frankfurt , 8. Oktbr. Am 3. Januar
hatte hier der Kriminalkommiffar Harder den
Metzger Johann Rupp au« Goddelau feftgenommen.
der wenige Lage zuvor nach Egwrde bei Oldenburg
gereist war mit dem ausgesprochenen Zweck, dort
da« ihm bekannte Ehepaar Jansen zu berauben.
Er hat beide Leute ermordet und ist dann hierher
in seine Wohnung zurückgrkrhrt, wo seine Ver¬
haftung erfolgte. Wie während der ganzen Unter¬
suchung legte der Mörder auch in der mehrtägigen
SchwurgerichtSverhandlnagein abstoßend freche»
Wesen an den Tag . Da « aus zweifache Todes¬
strafe kantende Urteil nahm der Bursche mit
spöttischem Lächeln entgegen.

— Frankfurt , 9. Okt. Die Sicherheit«-
polizei verhaftete in einem Hotel einen 31-jährigen
Bankbeamten, der wegen seiner Geld-und Goldgeschäfte
ausgefallen war. In einem Koffer fand man,
sorgsam verpackt, drei Millionen Mark in deutschem
Papiergeld, ferner sieben Kilo reine» Gold, wert¬
volle Brillantringe usw. Da » junge Finanzgenie
will den Grundstock zu seinem Millionvermögen
durch Valutaspekulationen erlangt haben. Ferner
wurde ein junger Mann au« Nürnberg festgenomme»,
der etwa eine halbe Million mit sich führte.

— Frankfurt , 10. Okt. Die Ausstellung
„Das deutsche Buch" im Viktoria-Mrßhau« bleibt
di» zum 33. Oktober für den allgemeinen Besuch
geöffnet. Auch weiterhin find i« Festsaal regel¬
mäßig literarische und mustkaliche Vorführungen

^geplant . Am 14. und 1ö. Oktober wird die Ham¬
burger MärchenrrzählerinElse Levetzow Märchen,
Erzählungen und Gedichte für Jung und Alt
vortragen.

— Frankfurt , 11. Okt, Der wegen Dieb¬
stahl« in Untersuchungshaft befindliche Arbeiter
Spang hat, wie wir berichteten, kürzlich feinen Löffel
verschluckt und mußte deshalb Aufnahme im Kranken¬
haus finden. Gestern wurde er al« geheilt in da«
Untrrsuchung»gefängui« zurückgebracht; doch schon
bei der ersten Mahlzeit, die er dort erhielt, ver-
schluckte er übermal« seinen Löffel, sodaß er «der¬
mal« de« Krankenhause überwiesen werden mußte.
— Wir berichteten vor einigen Tagen, daß Ein¬
brecher, die i« Westind wertvolle Teppiche ge¬
stohlen hatten, ste im Automobil zurückbrachren
und in den Borgarten warfen, wo ste am nächsten
morgen von dem erfreuten Eigentümer gesunden
E« steht fest, daß die Einbrecher ihre Beute, die
sie später zurückbrachtrn, auch im Automobil fort-
geschafft hatten. Bei diese« Einbruch hatten sie
aber auch kostbare geschliffen« Kristallgrsäße mitge¬
nommen, dt«bi» zur Stunde verschwunden geblieben
find. Man könnte deshalb annehmeu, daß der
Einbruch für eine dritte Person au«geführt worden
ist, der r» nur um die Kristallsachen zu tu» war
und di« die Zurückbringungder nicht minder kost¬
baren Teppiche veranlaßre. Feftgrstellt wurde noch,
daß der Einbrecher sich an ve« Speise« und Ge¬
tränken. dir er in der Speisekammer entdeckte,
reichlich gestärkt hatte.

— Kassel, 7. Oktbr. Der nach zweijähriger
Pause zusammengetretrne Provinztallandtag
von Heffen-Raffau zählt 136 Abgeordnete. Hiervon
entfallen «3 auf orn Rrgierung»bezirk Kagtl , 73
auf den Rrgirrung«brzirk Wiesbaden. Nach poli¬
tischen Parteien betrachtet, ergibt der Provinzial-
laudtag folgende» Bild : Mrhrheit»sozialisten 40,
Zentrum 36, Deutschnationale 14, Freie Arbeit«-
gemeinschaft 11. Deutsche« olk»partei 11. Unabh.
Sozialdemokratie4. D .-Librrale 3, Bauernschaft 3.
Parteilos 3. Die Verhandlungen wurden mit
einer Rede de» Oberpräfidenteu Dr . Schwandrr
eröffnet- Hierauf übernahm Alter«prSstdeut Thei»-
«ladenbach den Vorsitz. Von den 136 Abgeord¬
neten find 136 anwrfrnd, darunter zum erstenmal
«ine Frau. Nach kurzen geschäftlichen Mitteilungen
wurde zum ersten Präsidenten der Rehrheit«sozialist
Hopf, Stadtvrrordnetenoorsteherin Frankfurt, zum
Stellvertreter Rrcht«anwalt Dr . Rumpf-Frankfurt
gewählt. 8» folgte die Wahl der verschiedenen
Au. schüffe.

Vemi schte Xach richte».
— Kassel,  7 . Oktbr. Durch die plötzliche

Freigabe der Jnlandsfleischbewirtschaftnnghaben
sich in der Provinz Heffen-Naffau Berhältniffe
herausgebildet, die weder die Landwirtschaft, noch
de» Haudrl und da» Fleifchrrgewerbe, am aller¬
wenigsten jedoch dir Bevölkerung befriedigen. Da»
Reich«ernährung»ministerium hat deshalb die heff.
Regierung aufgefordert, für die ganze Provinz
Heffen-Raffau einheitliche Richtlinien, den örtlichen
Verhältnissen angepaßt, festzulegen, unter denen
sich in der nächsten Zukunft für eine gewiffe Urber-
gang»zeit die Fleischbewirtschaftung, regeln soll.
Dieser Erlaß deckt sich mit einem gleichen Beschluß,
der seiten» der Landwirtschaft de» Viehhandel»
und de« Fleischergrwrrbe« in de« Bezirk Kaffel
bereit» gefaßt worden ist. E» besteht nun die
Absicht, daß diese Kreise in Gemeinschaft mit den
Behörden de» Regier«?grbezirk« Wiesbaden, insbe¬
sondere aber der Stadl Frankfurt unter Heran¬
ziehung von Vertretern der Konsumenten in kom-'
minder Woche hier in Kaffel zusammentreten, um
die Fleischbewirtschaftung nach gemeinsame» Richt¬
linien für die nächste Uebergang»zeit zu ordnen.
Auch im Frankfurter Bezirk werden ähnliche Or¬
ganisationen durchgefüht, um dahin zu wirken,
daß die Frischfleischversorgung für die nächsten
Monate, besonder» für die großen Städte in der
Provinz Heffen-Naffau zu einigermaßen erschwing¬
lichen Preisen gesichert wird. E« ist natürlich, daß
für den ersten Augenblick die freie Bewirtschaftung
gewisse Schwierigkeiten und Unsicherheiten in der
Versorgung aufkommen ließ, »um Nachteil de»
»« brauchenden Publikum«.

— Augsburg,  8. Dkt. Sine Ententekommis-
fion, welche die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg
besichtigte, teilte der Verwaltung mit, daß die bekannten
Dieselmotoren der Fabrik voraussichtlich zerstört werden
müßten, um Deutschland am Unterseebootsbau zu
hindern. Zu gleicher Zeit wurde un» aber auch
mitgeteilt/ daß voraussichtlich die in den deutschen
WirtschaftSunternehmuugen gebrauchstätigen Diesel-^
motoren der Vernichtung anheimsallen müßte». Dies
würde zu einer geradezu katastrophalen Lage im
deutsche» Wirtschaftsleben führen. Sine Kommission,
bestehend au» Herreu der Fabrikleitung und der
Arbeiterschaft, reist unverzüglich nach Berlin ab,
um beim Reichsarbeitsministerium gegen die neuen
dem deutschen WirtschaftSlcben drohenden Gefahren
vorstellig zu werden, damit diese Schritte verhindert
werden. /

— Berlin,  9 . Okt. Vom 1. November ab
werde« die Kartoffeln i» die niedrigste Frachtklaffe
eingrreiht. Dadurch wird der KartoffeltranSport
weiter verbilligt und die Kartoffelverjorgung erleichtert.

— Berlin,  10 . Oktbr. In A»»führung
der Beschlüsse de« Reichskabinett« vom 33. S.
über Maßregeln zur Gesundung der Reichtfinanzrn
sind nunmehr die Richtlinien ausgestellt worden,
welche die offizielle Stellung de» Reichrfinanz-
minister» und die künftige Fiuanzgebahrungund
Wirtschaftsführung de« Reiche» festlegen. Da»
Reich»kabinett hat diesen Richtlinien heute ein¬
stimmig seine Zustimmung erteilt. Der Wortlaut
der Gesetze wird noch veröffentlicht. Zur Durch¬
führung dieser Beschlüffe ist ein Reich»kommiffar
ernannt worden, der dem Reichsfinanzminister bei-
geordnet ist und unter dessen Verantwortungund
unter Mitarbeit der Ministerien seine Tätigkeit
auszuüben hat. Dieser wichtige Posten ist dem
Präsidenten de« Landesfinanzamte» Unterweser,
Dr . Karl, übertragen worden.

— Wien,  9 . Okt. Rordtirol hat heute offi¬
ziellen Abschied  genommen von den durch den
italienischen Annexion»beschluß abgelrenntrn Süd-
tiroleru Brüdern. Die Kundgebungen waren durch¬
weg aus den Ton gestimmt: Da« Land kann man
zerreiße», das Volk aber bleibt einig. Die Tiroler
Landesversammlung gab in einer feierlichen Sitzung
da» Gelöbnis, niemal» etwa» zu unternehmen, wa»
der Erfüllung der gemeinsamen Hoffnung auf da»
Wiedererstehen eine« einigen und freien Tirol ab.
träglich sein könnte. Bor dem Stadltheater
sammelten sich viele Tausende Menschen an. Al»
dem Trruschwur, nicht locker zu lassen, möge kommen,
wa» da wolle, da» Andreat.Hofer Lied « st der
Schlußzeilr folgte: „Ade, mein Land Tirol !",
blieb kein Auge trocken. Der sozialdemokratische
Redner betonte, seine Partei nrrttaur fest darauf,
daß mit Hilfe der Internationale der jetzt gewalt¬
sam abgrtrenntr Süden wiedergewonnen werde.

fd. Hungen,  11 . Okt. Die Frau dr» Gärtner«
vom Hofgut Graß stürzte sich mit ihrem kleinen
Kind in die Horloff; ihr andere» 7 Jahre alte»
Kind hatte sie ebenfalls mitgenommen, schickte r«
aber im letzten Augenblick heim. «« sollte dem
Baker die Schlüssel bringen. Ueber den Beweg¬
grund der furchtbaren Tat weiß man nicht da»
geringste.

fd. Marburg,  11 . Okt. In einer hiesigen
Heilanstalt hatten sich rin verheirateter Mann au»
Michelbach und «in Dienstmädchen kennen gelernt.
Nachdem sie seit Tagen verschwunden waren, ge¬
langte nun die Nachricht hierher, daß sich Bride
bei Fritzlar, wo da» Mädchen beheimatet ist, da«
Leben genommen haben.

fd. Dammersbach,  8 . Okt. Bei« Beizen
des Weizen kam dem Landwirt Hermann Sand
Kupfervitriol in eine Rißwunde, er beachtete das
nicht, e« trat Blutvergiftung ein und im verlauf
von 3 Tagen war der Manu eine Leiche.

fd. EicholSachse,  11 . Okt. Seitdem vor
einigen Tagen ein Einbrecher aus dem Gefängnis
in Ortenberg ansgebrochen ist, haben die Einbrüche
in der Umgegend wieder überhand genommen.
Innerhalb weniger Tage wurden schwere Einbrüche
in einem Geschäft in Gla,Hütten und bei Wirten
in Wingershausen, Rainrod und hier verübt, ohne
daß der Dieb gefaßt werden konnte.

— Main », 5 . Okt. Die Stadtverwaltung
io Bingen beschloß die Errichtung eine» Weinbau-
institute» in Bingen.

fd. Berschweiler (Pfalz ). 11. Okt. Diebe,
dir au» eine« Stalle ein Schwein im Gewicht
von 3 Zentnern holten, hingen eine« anderen,
kleinen Schwein einen Zettel an mit der Ent¬
scheidung: „Ein Jahr zurückgrstrllt.

fd. Münnerstädt,  6 . Okt. Der Landwirt
Johann Jungklau « wurde von einer wildgrwordeneu
Kuh angefallen, die ihm rin Auge au«stieß und
mehrere Rippen durch Hustritte brach.

— Zu« ersten Male »ach dem Kriege löschte
in Hamburg ein holländischer Fischdampser. der
Dampfer ^Richard" au« Imuiden , eine Ladung
gesalzener rnglicher Heringe.

— 3e « a,  5 . Okt. Was e» heute noch für
Brot gibt. Sine Thüriuger Zeitung hatte eine Probe
des amtlichen Mehle« an die Universität Jena zur
Untersuchung eingesandt. Das Resultat ergab, daß
das Mehl aus geschrotenem Hafer uud au« Bohueu-
schalen bestand.

— Pari » , 10 - Okt. Auf dem Bahnhof von
Bouille» stieß ein von Pari » nach Nante» fahrender
Personenzug auf einen Gütrrzug. Bi» Mitternacht
waren 88 Leichen geborgen; die Zahl der Verletzte»
beträgt über SO. Nach einer späteren Meldung
hat sich die Zahl der Opfer auf ungefähr 100
erhöht. Von dem Gütrrzugr hatten sich » der
letzten Wagen gelöst, waren die abschüfftgr Strecke
zurückgerollt und entgleist, al»et» von Pari »kommeudrr
Personenzug in sie hineinfuhr.

nk Hütet da « Augenli chtl  Jetzt , wo
die Abende immer kürzer werden, die Dämmerung
immer früher hereinbricht, liegt für viele dir Ge¬
fahr nahe, sich da» Augenlicht zu verderben. Die
Abende sind bereit» zu kühl, al» daß man sich tm
Freien aufhalten könnte, so bleibt man iw Zimmer
und verkürzt sich die Zeit durch Handarbeit oder
Lektüre. Um «un die Lampe anzustecken, ist e»
in diese» Dämmerstunden noch zu hell, zu« Lesen
und Arbeiten aber wieder zu dunkel. Drssruunge-
achtet können sich aber, wie die zunehmende Kurz¬
sichtigkeit beweist, doch so viele von ihrer Beschäf¬
tigung nicht trennen und lesen, nähen, häkeln oder
sticken so lange noch fort, al« e« nur irgend angeht.
Natürlich rächt sich solche Unvernunft. Dir Folgen
stellen sich in einer Weise ein, daß der Schaden
nie mehr gut zu machen ist. Wem also sein .
Augenlicht lieb ist, der vermeide in Dämmerzeiten
jede Beschäftigung, welche besonder» die Sehkraft
in Anspruch nimmt. Auch mit dem » «stecken der
Lampe ist in der Zeit der Dämmerung durchau»
nicht« gebessert; im Gegenteil, da« Zwielicht schadet
noch mehr. Da » Vernünftigste ist eben, die Dämmer-
stunde al» eine Ruhrstunde zu betrachten. Wer
übrigen« den Tag über die kostbare Zeit in zweck¬
mäßiger Weife angemendet hat, der kann sich am
Abend ein solche» Erholung,stündchen. da« seiuem
Körper und Geist nur zum besten dient, mit gutem
Gewissen gönnen.
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BetaMtmachaag der Stadt Psiajei.
»ekanntmachung

betreffend die Entrichtung der Luxussteuer für dar
3. Vierteljahr 1930.

Auf ,Grund'des § 144 der Au»führ«ng»be-
Kimmungen zum Umfatzsteuergesetz werden die zur
Entrichtung der LuxuSstener und erhöhten Umsatz¬
steuer verpflichteten Personen, die eine selbstständige
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit ausüben, die
Gesellschaften und sonstigen Personenvereinigungen-
in Ufingen (Steuerbezirk) aufgesordert, die
vorgeschriebrnen Erklärungen über den Gesamt¬
betrag der steuerpflichtigen Entgelte im 3. Viertel¬
jahr 1930 bi» spätesten» Ende Oktober 1930 dem
Finanzamt in Bad Homburg, Luisenstraße, schrift¬
lich rinzureichen oder die erforderlichen Angaben an
»mt»steüe mündlich zu machen. Der Termin darf
nicht überschritten werde».

Die Abficht der Gewinnerzielüng ist nicht Vor¬
aussetzung für da» Vorliegen»ine» Gewerbebe¬
triebe». Auch kleinste Betriebe find steuerpflichtig;
eine Steuerbefreiung für Betriebe mit nicht mehr
al» 3000 Mk. Umsätze besteht nach' dem Umsatz¬
steuergesetz vom 34. Dezember 1919 nicht mehr.

Die Steuer wird auch erhoben, wenn und
soweit die steuerpflichtigen Personen usw. Gegen-
stäube au» de« eigenen Betriebe»um Selbstgedrauch
oder Verbrauch entnehmen. Al« Entgelt gilt in
diesem Falle der Betrag, der am Orte und zur
Zeit der Entnahme von Wtederverkäusern oder in
den Fällen der 8 »1. 32 Abi. 1 Rr. 1 von
Personen, die die Gegenstände nicht zur gewerb¬
lichen Weitervrräußerung erwerben, gezahlt zu
»erden pflegt.

Verpflichtet zur Abgabe der Erklärungen find:
1. die.Gewerbetreidenden, die Lux»«gege.iständr

der im 8 1b de» Gesetze» bezeichnten Art Her¬
stellen und veräußern unv zwar auch dann, wenn
ihnen dir Steuerentrichtung gemäß8 33 Abs 3
letzter Satz de« Gesetze« auf Grund de» Jahres¬
umsätze» gestattet ist,

3. dir Gewerbetreibende«, die Lieferungen der
im 8 31 de» Gesetze» bezeichueten Luxurgegen-
stände im Kleinhandel aussühren und zwar auch
dann, wenn ihnen die Stenerentrichtung gemäß

8 33 Abs. 3 Satz3 de«Gesetze» für einen kürzeren
oder längeren Zeitraum gestattet ist, sowie auch
die Gewerbetreibenden, dir Gegenstände der in 8 33
unter Rr. 5 de« Gesetze« genannten Act in da»
Ausland verbringen.

3. die Steuerpflichtigen, die Anzeigen im Sinne
des8 35 Abs. 1 Nr. 1 de» Gesetze» übernehmen,
mit Ausnahmeder Zeitungen und Zeitschriften, für
welche der Steuerabschnitt auf ein volle«Kalender¬
jahr erstreckt ist. Es komme» also jetzt in Betracht:
Anzeigk» in sonstigen Druckschriften(Handzetteln,
Büchern. Kalendern, Adreßbüchern, Programmen
usw.) Geschäftsempfehlungen, Kataloge, Prospekte,
Anschläge(Plakate), Reklamefilm». Aufschriften aus
Verpackungen und Etiketten, auf Bieruntersötzen,
Aschenbechern usw., Zugabeartikel, wenn ste durch
Aufschrift oder Ausstattung auf da» Unternehmen
und seine Leistungen Hinweisen, Ueberlaffung von
Flächen und Räumen zu Reklamezwecken, Ankündi¬
gungen. bei denen durch Beleuchtung mit Schein¬
werfern, Umhertragen von Tafeln, Umhersahren
von Reklamewagen, Au»rufrn usw. die Aufmerk¬
samkeit angezogen wird,

4. die Steuerpflichtigen, die eingerichtete Schlaf-
und Wohnräume in Gasthöfrn, Penfionen oder
Privathäuser»nachhaltig zu vorübergehendem Aufent¬
halt abgeben(Gasthofbefitzec, Wohnungsvermieter),

5. die Steuerpflichtigen, die die Aufbewahrung
von Gold. Wertpapieren, Wertsachen oder Pelzwerk
und Bekleidungsstücken aus oder unter Verwendung
von Pslzwerk gewerbsmäßig betreiben. Ausge¬
nommen find Banken, Sparkaffen und Kredite-
noffenschaften, da stch für diese Betriebe der Steuer¬
abschnitt auf ein volle» Kalenderjahr erstreckt,

6. die Steuerpflichtigen, die Pferde, Esel̂ der
andere Reittiere gewerbsmäßig zum Reite»aurlnhea,

7. die Gewerbetreibenden, die nach8 47 de«
Gesetze» vom 34. Dezember 1919 steuerpflichtig
find. Da, find solche, die am 31. Dezember
1919 nach8 steuerpflichtige Gegenstände be¬
sessen und im3. Vierteljahr 1930 veräußert haben,
soweit für diese Gegenstände8 2 de»Umsotzsteuer-
gesetze« vom 36. Juli 1918 eine erhöhte Steuer¬
pflicht von 10 von Hundert bei Lieferung im
Kleinhandel vorsieht.

Die Einreichung der Erklärung kann durch

erforderlichenfalls zu wiederholende Ordnungsstrafen
bl« zu je 500 Mk. erzwungen werden. Umwand¬
lung in Haft ist zulässig. Wer meint, zur Er¬
füllung der Aufforderung nicht verpflichtet zu sein,
hat dies dem Umsatzsteueramt rechtzeitig unter
Darlegung der Gründe mitzuteilen(8 303 Reichs¬
abgabenordnung).

Das Umsatzsteuergesetz bedroht denjenigen, der über
den Betrag der Entgelte wissentlich unrichtige An¬
gaben macht und vorsätzlich di«Umsatzsteuer hinter¬
zieht odere>nen ihm nicht gebührenden Steuervor¬
teil erschleicht, mit einer Geldstrafe bi«zu« 30fachen
Betrag der gefährdeten oder hinterzogenen Steuer
oder mit Gefängni«. Der Versuch ist strafbar.

Zur Einreichung der schriftlichen Erklärung find
Vordrucke zu verwenden.̂ Bi» zu 3 Stück können
von jedem Steuerpflichtigen bei dem Umsatzsteuer¬
amt (Finanzamt) koste"!»« entnommen werden.

Steuerpflichtige sind'zur Anmeldung der Ent¬
gelte verpflichtet, auch wenn ihnen Vordrucke zu
einer Erklärung nicht zugegangen find.

Bei Richteinreichung einer Erklärung, die im
übrigen durch eine Ordnungsstrafe geahndet werden
kann, ist da« Finanzamt befugt, die Veranlagung
auf Grund schätzung»weiser Ermittelung vorzunehmen.

Usingen, den 35. September 1930.
Der Magistrat(Umsatzsteueramt).

Gemäß8 2 der Einführung-Verordnung zur
Reichsabgabenordnung bestimme ich für den Bereich
de»Landerstnanzamtsbezirk». daß mir Wirkung vom
1. Oktober 1930 die bisher von den kommunale»
Umsatzsteuerämtern und Grunderwerbssteuerstellrn
besorgten Geschäfte der retchsrechilichr» Umsatz, und
Grunderwerbsstener auf die Finanzämter übergehen.
Dieser Uebergang findet vorerst noch nicht stattbe-
zÜgMh der Umsatzsteuerämtrr und Grunderwrrb»-
steuerstellen der Städte Caffel, Frankfurta. M. und
Wiesbaden.

Caffel. den 37. September 1930.
Der Präsident de« Landesfinauzamte«.

gez. Saemisch.
Ufingen, den»7 Oktober 1930.

Wird veröffentlicht.
Der Magistrat: Weid er.

Für die uns zu unserer Verlobung entgegen¬
gebrachten Glückwünsche und Aufmerksamkeiten
danken wir herzlichst

Emma Hommel
Franz Grandpierre

Usingen, im Oktober 1920.
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Winter -Kursus '

zur Erlernung der Herstellung neuer Kleider,
Leibwäsche «sw. aus alten, getragenen durch

Umweuden der alte« Stücke.
Beginn: 1. November '1920. — Sprechstunden täglich.

Frau Auguste Birnbaum,
2) UfiNg«« . Schlagweg6, 1. Slock.
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«»« 10  M > SrttfrtaaI
»u verkaufen. « . Schw-igh- fer. |
• ) Krets-Klankenha-!«.

IWltbmtl nußbaum gchr., mit
JUlllllUIUli Facette Spiegel zu
verkaufen. H- W . Meckel,
3b) Schreinerei, Neuweilnau.

Wer vermietet mir
mSbliertes Zimmer
auf längere Zeit? Preisnngebwe an

Landjägermeister« lobe,,
3b) z. Zt. „Hotel Sonne", Ufingen.

Gute
Jfiilcb- und fabrkub
zu verkaufen. ‘ *)

Michael Schleich, Ufingen.

Fichtenstämme IV.Kl..
Fi.-StangenI.-IIL Kl.,
Fi.'Rollen.
Groben-1.Hartbrennholz

sofortu«d spater gesucht
DM . Fritz Lrdmann,

Dranksurt «. M.-Güd,
T>l. Am'. Römer 752. (3

Freitag , 15 » Oktober,
nachmittag« 3 Uhr, verlausen wir
meistbietend gegen Barzahlung eine

gut erhaltene
Küchen-Einrichtung.

H 28. Meckel, Schreinere,,
3b) Neuweilnau.

„Tierfreund “.
Dienstag, den 12 Oktbr.,

abend» 6>/z Uhr, Versammlung im
Vernnslokal„Nassauer Hof" :

Beratung über Abhaltung der Kreir-
Gt flüoelschau. Der Borstand.

rir-n -KMtt «d-ch^
säest W »M v

Mittwoch, de« »3. Oktober.
abendsV*9Uhr.Monat».Versammlung
im Vereinstokal(KameradI Peter).

Der Vorstand.

>Vs,8en aller Art,
Balken « ayeii | Ketten-
wegen , Biutterwagen,

Dezimal wagen,
sofort ittfeibit,

Re varatu ren an allen Wagen, sowie
Wt/T  Viehwagen WS

werdkn nach Tagesprersen
prompt auSgesührt von

Ferdinand Lehmann,
Schloffermeister und Mechaniker,

Cawberg, Limburgerstr. ^

la Rüböl
Liter 23 Mark 1)

Oehlmühle Haag,
Ufingen.

ssetftnngsfShige Firma sucht
X,  für sofort einen tüchtigen

Reisenden
gegen hohe Provision zum Besuche der
Landkundschast in Lederfett, Wagen¬
fett, Schuhcreme, Maschinenöl, Seifen
u. a. m. Kriegsbeschädigte bevorzug».
Offerten unterO. K an de« Kreis-
blatt-Berlag. (1b

KkkMllMnPnz
der Stadt Ufingen.

Dir durch Vermittelung der Stadt
bestellten »etchskartoffel « werde«
in den nächsten Tagen von Eschbach
hier angeliesert. Da»Kaufgeld für die
Kartoffeln und der Fuhrlohn werden
au« der Stadtkaffe vorgelrgt und den
Empfängern in Rechnung gefielst.
Diejenigen, welche die Kartoffeln in
Eschbach abholrn«ollen, haben die»
sofort aus dem Raihanse hier anzu-
meldm. Die bei uu« s. Zt. durch
schriftliche Einzeichnungen abgegebenen
Bestellungen verpflichten  unbtdingt
zur Abnahme der Kartoffel».

Der Magistrat. Werder.

2 Zuchteber
zu verkaufen. *)

Bürgermeister Henrich , Dorfwril.

Nkklom tJBBVSS
gute Belohnung im KrerSblatt-Vrrlag
abzugeben. *)

Utthmoteler Mm» »
sucht Stelle per sofort oder 15.
Oktober. Näh. im Kceißbl.-Berl. (1b

TWige«Knecht
für Landwirtschaft und Holzsuh rwrrk
3) 0dT sucht
Karl Moses , Merzhausen«

Kräftiger Lehrling
gegen Vergütung für dauernd bei freier
Station gesucht.

Karl Weil, Schmirdemeister,
Bad Homburg. Elisadethrnstraße 3.

»


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

